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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.04.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0162 

Rechtssatz 

Eine in einem Vergleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte Zahlung an den Arbeitnehmer zur 
Abgeltung strittiger Ansprüche aller Art aus dem aufgelösten Dienstverhältnis bildet keine freiwillige 
Abfertigung, insbesondere dann nicht, wenn für den in Unfrieden aus dem Dienstverhältnis ausgeschiedenen 
Arbeitnehmer in Anbetracht der kurzen Dienstzeit nicht einmal ein gegenüber den lohngestaltenden Vorschriften 
zeitmäßig günstigerer vertraglicher Abfertigungsanspruch zum Tragen kommt. 


